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Amierringsgegenstände der 1 FNP- Änderung 

Änderungsgegenstand mit lfd. Nr. 1 
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6. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzung-els- nes, bestehend aus der Planzeichnung und der 
Begründung haben in der Zeit vom 11.05.2020 bis zum 12.06.2020 während der Dienstzeiten nach § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregun-
gen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 
können, am 02.05.2020 im Amtsblatt für das Amt Odervorland ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Die Regelung des § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB fand Anwendung. Der Hinweis nach § 4a Abs. 6 Salz 2 
BauGB wurde in die ortsübliche Bekanntmachuriü.aenommen. 

Briesen, den  4-3*^° G-•  2432-C S 

M. Rost 
Amtsdirektorin 

Bisherige Atisweisungen_des  Flächennutzungsplanes 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
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VERFAHRENSVERMERKE 

Aufgestellt aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretersitzung vom 23.03.2017. Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde am 02.05.2017 im Amtsblatt  für das Amt Odervortand ortsüblich bekannt ge-

 

macht. ODESt/ 

r<•74, 

Briesen, den  CA'  

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 
12 Abs. 1 des Gesetzes zum Landesplanun svertrag vom 06.04.1995 mit Schreiben vom 11.02.2019 
beteiligt worden. 

Briesen,  den..0502»..  2o 1 
Amtsdirektorin 

M. Rost 
Amtsdirektorin 

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte durch öffentliche Auslegung in der Zeit 
vom11.03.2019 bis zum 12.04.2019 während der Dienstzeiten. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden können, am 01.03.2' 9 im Amtsblatt für das Amt Odervorland ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 

Briesen, den.29--  04  2043 

4. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
28.01.2019 frühzeitigt beteiligt und zur Abgab ' tellungnahme aufge ert worden. 
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Briesen, den..1.2  204 3  Siala 

13 ee c2 
iS 00 

5 Die Gemeindevertretersitzung hat am 14.04.2670- den Entwurf der 1. Änderung des Flächennut-

 

zungsplanes mit Begründung beschlossen und Ll5legung bestimm 
Vo, 

Briesen, den  4106.2020  sie M. Rost 
Amtsdirektorin 

7. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
sind mit Schreiben vom 27.04.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme agfftefer.dert worden. 

8. Die Gemeindevertretersitzung hat die vorgebra 
sowie die Stellungnahmen der Behörden / sonst äger öffentlicher Belange  am.41.0,2.1.. ge-
prüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

Briesen, den  2-f '-(3‘.  20  2- Si 

enken und Anregungen der Öffentlichkeit 

9. Die J, Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung, wurde 
. 4.(e2,1.von der Gemeindevertretersitzung beschlossen. Die Begründung der 1. Änderung 

des Flächennutzungsplanes wurde chluss der Gemeindevertretersitzung 

Briesen, den  2q.06.Zo  2-1  sie ost 
Amtsdirektorin 

10. Die Genehmigung die 1. Änderung des Flitchegl4zJrgplanes. bestehend aus der Planzeichnung 
und der Begründung, wurde mit Verfüg; ..undlef., 9fteje2 Veretungsbehörde vom  .1.2.1 

be 
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M. Rost 
Amtsdirektorin 
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11. 
vom  erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verfügun ren Verwal-

 

tungsbehörde vom Az: bestätigt. 

/  2022 

(Ort, D gelabdruck) (Unterschrift) 
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12. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes aus der Planzeichnung und der Begrün-

 

dung, wird hiermit ausgefertigt. , ,,,,
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Briesen, den  £32  •  nA  • t2.2e Sieb' 

i 
d 9.2 . Rost 

0 10  e1 /4 Amtsdirektorin 
13. Die Erteilung der Genehmigung der 1. Ander ennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der 

der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  44..91..7.4,21  im Amtsblatt für das Amt Odervorland
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verlet-
zung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist am 0402..u.21 in Kraft getreten. 
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Briesen, den  'k o23  Sie M. est r- tge 
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AMT ODERVORLAND / 

Gemeinde Briesen/ Ortsteil Falkenberg 
GehEIMEJSTAOT LANDKREIS ODER-SPREE / BRANDENBURG LABOBSEISBLNIDESLAND 

 

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

- 1. ÄNDERUNG 
VORNABEN 

1. Ausfertigeurig 
FESTSTELLUNGSEXEMPLAR VERFAXSENSSTANO, 

M 1: 10.000 
MASSSTAB 

Stand: Januar 2021 
DATUM 
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PATE/HAME UNO PFAD' 

MKS ARCHITEKTEN-INGENIEURE GmbH D1 

Briesen, den 

LEGENDE 
(Auszug der Darstellungen innerhalb der Ausschnitte) 

Darstellungen gemäß § 5 Ahs 2 %HGB 

Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 

Sonderbaufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) 
Zweckbestimmung: 
Solar - Sonnenenergienutzung (Änderungsgegenstand) 

überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) 
(tw. Änderungsgegenstand) 

Flächen für Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 
Bezeichnung der Fläche für Maßnahmen .....gern. 
Landschaftsplan 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
1. FNP-Änderung 

Kenn7eirhnungen gemäß § 5 Ahs3 RalinI3 

Altlastenverdachtsflächen 

Nachrichtliche Obernahmen gemäß § 5 Abs 4 RaitGR 

- • 

• - Bodendenkmale - 
Umgrenzung schutzwürdiger Denkmalbereiche 

• 
1-

 

M. 
Amtsdirektorin 

M. Rost 
Amtsdirektorin 
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